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Anlage 1 

 Strukturqualität Ärzte nach § 3 
 

zur Vereinbarung zur Durchführung des Disease-Management-Programms Osteoporose nach § 137f SGB V 
 

1. Versorgungsebene 

Strukturvoraussetzungen der hausärztlichen Versorgung 

(koordinierender Arzt gemäß § 3) 
 
Teilnahmeberechtigt als koordinierender Arzt sind gemäß § 3 Abs.2 Satz 1 an der hausärztlichen 
Versorgung gemäß § 73 Abs. 1a SGB V teilnehmende Vertragsärzte sowie bei hausärztlich tätigen 

Vertragsärzten oder in einem Medizinischen Versorgungszentrum gemäß § 95 Abs. 9 SGB V bzw. § 
95 Abs. 1 SGB V angestellte Ärzte sowie ermächtigte Ärzte.   

In Ausnahmefällen gemäß § 3 Abs. 2 Sätzen 2 bis 4 kann ein Patient einen qualifizierten, an der 
fachärztlichen Versorgung teilnehmenden Arzt oder eine qualifizierte Einrichtung, der/die für die 

vertragsärztliche Versorgung zugelassen ist, auch zur Langzeitbetreuung, Dokumentation und 
Koordination - persönlich oder durch angestellte Ärzte - im DMP wählen, sofern diese/r an dem 

Programm nach § 4 teilnimmt.  

Der koordinierende Arzt muss die nachfolgenden Strukturvoraussetzungen erfüllen und die 

geregelten Vertragsinhalte, insbesondere die Versorgungsinhalte und die erforderliche 
Dokumentation, einhalten. Folgende Voraussetzungen müssen in jeder für DMP gemeldeten 

Betriebsstätte erfüllt sein: 
 

Ärzte der ersten 
Versorgungsebene 

Voraussetzungen 

 
Fachliche und organisa-
torische Voraussetzungen 1 

 
– nach § 73 Abs. 1a SGB V für die hausärztliche Versorgung 

zugelassene, angestellte und ermächtigte Ärzte 
und  
– Teilnahme an einer Arztinformationsveranstaltung oder 

Information durch das Arzt-Manual zu Beginn der Teilnahme 
und 
– Zusammenarbeit mit Haus- und Fachärzten in der Region 
und 
– mindestens einmal jährlich Teilnahme an einer Osteoporose-

spezifischen zertifizierten Fortbildung 
oder 
– Teilnahme an DMP übergreifenden strukturierten 

Qualitätszirkeln mit Haus- und Fachärzten der Region 

 

                                            
1 Entspricht Kennzeichnung A = Hausärzte in Anlage 4 (Mindestanforderungen zur Erstellung der 
Ärzteverzeichnisse strukturierter Behandlungsprogramme (DMP) für Osteoporose). 
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